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These 1

Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft von 
Staaten, welche einer dauerhaften Friedensordnung, 
der Demokratie sowie der Rechtsstaatlichkeit und 
der Sozialstaatlichkeit verpflichtet sein sollten. Ge-
sellschaftliche Ausgrenzungen und starke Unter-
schiede in der Zugänglichkeit sozialer Infrastruktur 
in den einzelnen Staaten stellen neue Herausforde-
rungen an die Union. Eine Europäische Verfassung 
muss die soziale Dimension Europas und seiner 
Mitgliedstaaten stärken, die Chancengleichheit der 
Unionsbürger fördern und die Europäischen Grund-
rechte sichern. Das Kapitel „Solidarität“ der Euro-
päischen Grundrechtecharta ist geeignet, diese Ziele 
zu fördern. Für eine stärkere demokratische Teilha-
be der Unionsbürger bietet der Zivile Dialog des 
Verfassungsentwurfs ein taugliches Instrument und 
ein Forum für zivilgesellschaftliches Engagement. 

These 2

Die Mitgliedstaaten sind mit einer zunehmenden 
Zahl gleichartig zu bewältigender Problematiken 
konfrontiert, genannt seien nur Arbeitslosigkeit, 
die demografische Entwicklung, neue Technologien 
und Globalisierung. Bei der Bewältigung dieser 
Aufgaben müssen die sozialen Ziele auf der Ebene 
der EU wie der Nationalstaaten im Blick bleiben. 
Europäische Sozialpolitik sollte die Sozialstaatlich-
keit der Mitgliedstaaten fördern, auf angemessene 
soziale Standards hinwirken und grenzüberschrei-
tende Sachverhalte sinnvoll regeln. Es muss aner-
kannt werden, dass soziale Dienste und Leistungen 
eine gesellschaftliche, bildungspolitische, beschäf-
tigungsrelevante und wirtschaftliche Investition 
darstellen. Jeder Mitgliedstaat sollte einen Mindest-
anteil seines Bruttoinlandsproduktes für die gesell-
schaftliche Solidarität und eine moderne soziale 
Infrastruktur zur Verfügung stellen. Durch Schaf-
fung von sozialem Zusammenhalt, Förderung von 
benachteiligten Menschen, Bildung, Steigerung des 

Lebensstandards werden gesellschaftlicher Frieden 
und politische Stabilität gewährleistet. Die Verwirk-
lichung von Grund- und Menschenrechten wird ge-
sichert.

These 3
Sozialpolitik ist mehr als die Lissabon-Strategie in 
ihrer neuen Ausrichtung mit den Schwerpunkten 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. EU-Kom-
mission und Europäischer Rat erachten zu Recht 
eine breit gefächerte Politik zur Inklusion und zur 
Bekämpfung der Armut als notwendig. Neben der 
Beschäftigungspolitik sind deshalb der Sozialschutz 
und die Bereiche Wohnen, Bildung, Gesundheit, In-
formation und Kommunikation, Mobilität, Sicherheit 
und Justiz, Freizeit und Kultur in den Blick zu neh-
men. Dabei sind bürokratische Regelwerke zu ver-
meiden und die nationalen Kompetenzen zu achten. 

These 4
Die Europäischen Regelungen zur Wirtschaftspoli-
tik und zum Wettbewerbs- und Beihilferecht müssen 
den Besonderheiten des Sozial- und Gesundheits-
sektors und der verschiedenen nationalen Systeme 
Rechnung tragen. Die Sozialdienstleistungen sind 
in dem Umfang vom Wettbewerbsrecht und von 
den Wirkungen des Binnenmarktrechts freizustel-
len, den die nationalen Systeme der Solidarität er-
fordern, die zugunsten hilfsbedürftiger Menschen 
durch nationale staatliche Regelung aus dem all-
gemeinen Wirtschaftsgeschehen herausgenommen 
worden sind. Die enge Verbindung zwischen dem 
gesetzlichen, solidarisch aufgebauten Sozialschutz 
und den Gesundheits- und Sozialdienstleistungen 
ist im Wege der europäischen Zusammenarbeit auch 
auf einer gemeinsamen Wertebasis zu betonen.

Dem deutschen System einer nichtstaatlichen, sub-
sidiären Leistungserbringung durch gemeinwohlori-
entierte Träger der Freien Wohlfahrtspflege und pri-

Thesen 



� Diakonie Texte 21.2006

vate Anbieter ist bei allen Europäischen Regelungen 
und Politiken Rechnung zu tragen und das Selbstbe-
stimmungsrecht der Kirchen zu beachten.

These 5

Ein fairer Wettbewerb ist Voraussetzung für ein 
nachhaltiges Wirtschaftssystem, nutzerorientierte 
Sozialdienstleistungen und die Finanzierung einer 
sozialen Infrastruktur. Soziale Gerechtigkeit muss 
Leitfaden für eine Politik des fairen Binnenmarktes 
und des fairen Weltmarktes sein.

Definition und Schutz der Menschenwürde inner-
halb der EU muss auch für die Menschen außerhalb 
gelten. Die Ausweitung des Rechtsstaatsdialogs mit 
Staaten außerhalb der Europäischen Union und des-
sen Ergänzung um einen Sozialstaatsdialog sind da-
für notwendig.

These 6

Der neu beschrittene Weg einer engen Partnerschaft 
zwischen Ursprungs-, Transit- und Zielländern im 
Umgang mit dem weltweiten Phänomen der Mig-
ration sollte fortgesetzt und auf die östlichen und 

südöstlichen Nachbarstaaten der EU ausgeweitet 
werden.

Die bestehenden Aufgaben bei der Rechtsetzung 
sind zu erfüllen, vor allem um Flüchtlingen und 
subsidiär Geschützten eine langfristige Aufenthalts-
perspektive einzuräumen; dies auch zugunsten einer 
verlässlichen Planungssicherheit für die Betrof-
fenen. 

Integrationspolitik ist zwar kein eigenständiges Re-
gelungsgebiet der EU, gleichwohl sind Erfahrungs-
austausch, Zusammenarbeit und Vernetzung der 
gesellschaftlichen Kräfte, der Zivilgesellschaft und 
der Verantwortlichen in den Parlamenten und Regie-
rungen geboten.

These 7
Die Folgenabschätzung bei neuen Regelungsent-
würfen der EU soll den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt, die nachhaltige, allgemein zugängliche 
und qualitativ hochwertige Versorgung mit Sozial- 
und Gesundheitsdienstleistungen und auch das gute, 
solidarische Funktionieren der sozialen Sicherungs-
systeme unterstützend ins Auge fassen.

Thesen
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Das Diakonische Werk der EKD ist einer der sechs 
deutschen Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege. Unter dem Dach der Diakonie arbeiten zahl-
reiche Dienstleister im Sozial- und Gesundheits-
wesen in Deutschland zusammen. Diese stehen als 
rechtlich und wirtschaftlich eigenständige Dienste 
in der Tradition christlicher, insbesondere protes-
tantischer Sozialarbeit. Sie haben Teil an dem im 
Grundgesetz verankerten kirchlichen Selbstbestim-
mungsrecht. Als gemeinnützige Organisation trägt 
das Diakonische Werk der EKD dazu bei, das Sozial-
staatsgebot und das Prinzip der Subsidiarität und der 
sozialrechtlichen Trägervielfalt zu verwirklichen. 

Dabei versteht sich Diakonie nicht in erster Linie 
als Unternehmung im Wettbewerb, sondern als zi-
vilgesellschaftlicher Akteur, der für Vernetzung mit 
ehrenamtlicher Arbeit, mit den Kirchengemeinden, 
mit den betroffenen Menschen und anderen gesell-
schaftlichen Akteuren Sorge trägt. Als Teilnehmerin 
an einem Markt sozialer Dienstleistungen wird sie 
sich einem fairen Qualitätswettbewerb stellen. Dieser 
muss in einem rechtlichen und finanziellen Rahmen 
stattfinden, welcher bedarfsgerechte und solidarisch 
getragene Leistungen in christlicher Verantwortung 
möglich macht und zukunftsgerechten Arbeitsbe-
dingungen Rechnung trägt. Auch in Nachbarstaaten 
innerhalb der Europäischen Union und darüber hin-
aus ist die Diakonie in Kooperationspartnerschaften 
oder mit den unterschiedlichsten Programmen und 
Projekten auch selbst vertreten.

Damit will sie vorhandene Sozialstrukturen stärken, 
soziale Dienste vorhalten und Hilfe in konkreten 
Notsituationen leisten. Das Diakonische Werk der 
EKD und seine Mitglieder halten nicht nur Angebote 
vor, damit die Bürgerinnen und Bürger ihre sozial-
rechtlichen Leistungsansprüche einlösen können. 
Vielmehr bietet die Diakonie auch weitere durch 
kirchliche, öffentliche oder Spendenmittel getra-
gene Dienstleistungen an. Insbesondere vertritt die 

Diakonie die Interessen sozial benachteiligter und 
hilfesuchender Menschen. In dieser sozialanwalt-
schaftlichen Funktion trägt Diakonie dazu bei, dass 
die benachteiligten Mitglieder unserer Gesellschaft 
in ihrer konkreten Situation wahrgenommen und im 
politischen Prozess nicht vergessen werden. Dies gilt 
nach dem Selbstverständnis der Diakonie nicht nur 
für die Menschen innerhalb Deutschlands, sondern, 
entsprechend ihrem Leitbild zur Ökumene, für alle 
Menschen in der „Einen Welt“.

Deutschland wird während seiner EU-Ratspräsi-
dentschaft einige bereits begonnene Projekte euro-
päischer Politik mit sozialer Relevanz übernehmen 
und weiterführen müssen.

In den Vordergrund ihrer Agenda hat die Bundesre-
gierung gerückt:

–	 die Fortführung des Verfassungsprozesses, Er-
arbeitung eines Zeitplans mit dem Ziel der Ver-
abschiedung einer „echten“ Verfassung vor der 
nächsten Wahl des Europäischen Parlaments 
2009,

–	 die Zukunftsfähigkeit des europäischen Wirt-
schafts- und Sozialmodells,

–	 den Raum der Sicherheit, der Freiheit und des 
Rechts,

–	 den Ausbau des europäischen Sicherheits- und 
Stabilitätsraumes,

–	 die Vollendung des Binnenmarktes.

Die Regelungsbefugnis für individualrechtliche 
Ansprüche auf Gesundheits- und Sozialdienstleis-
tungen sowie für die Umsetzung von Prinzipien 
wie der sozialen Marktwirtschaft und des Sozial-
staats liegt zwar bei den Mitgliedstaaten, dennoch 
ist die Verknüpfung der Politiken der EU mit der 
nationalen Ebene deutlich. Die starke Markt- und 
Wettbewerbsorientierung der Europäischen Verträ-

Einleitung 
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ge führt immer wieder zu Eingriffen in den Bereich 
des Sozial- und Gesundheitswesens, welche mit der 
Logik eines vom Nationalstaat gesondert geregelten 
Solidarbereichs nicht in Einklang zu bringen sind. 
Insbesondere zeigt sich dies an der Regelung zu 
Dienstleistungen durch die EU.

Ein gut funktionierendes und hochwirksames Sys-
tem der Sozialen Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse ist nach Ansicht des Diakonischen Werkes 
der EKD eine wesentliche Voraussetzung für den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in 
der Gemeinschaft. In besonderer Weise manifes-
tieren sich diese Sozialen Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse in den verfassungsrechtlich 
verankerten Dienstleistungen der Daseinsvorsorge 
in Deutschland, zu denen – über die kommunalen 
Vorsorgedienstleistungen von wirtschaftlichem In-
teresse hinaus – soziale Dienste von Non-Profit-Or-
ganisationen der Freien Wohlfahrtspflege zählen.

Ein weiteres Merkmal ist die gemeinnützige Dienst-
leistungserbringung, die den Rang einer ordnungs-
politischen Größe in der Zivilgesellschaft der 
Bundesrepublik Deutschland einnimmt. Ihr Span-
nungsfeld zu den wettbewerbsrechtlichen Gemein-
schaftsregeln wird aufzulösen sein.

Hinsichtlich der Entwicklung der EU zu einem Raum 
der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts ist von 
großer Bedeutung, dass der EU die Zuständigkeit 
für den Bereich Einwanderung und Asyl übertragen 
ist. Dieser fällt damit nicht mehr in den Bereich der 
zwischenstaatlichen Koordinierung, sondern hier 
ist die Rechtsetzungsbefugnis weit gehend von den 
Mitgliedstaaten auf die EU übergegangen. Inzwi-
schen ist die erste Phase der Harmonisierung des 
Asyl- und Flüchtlingsrechtes der Mitgliedstaaten 
abgeschlossen. Zahlreiche Richtlinien, beispielswei-
se zu den Themen Familienzusammenführung oder 
Aufnahmebedingungen für Asylbewerber, müssen 
jetzt in nationales Recht umgesetzt werden.

In die Zeit der deutschen EU-Präsidentschaft fallen 
die Analyse der Umsetzung und weitere Harmoni-
sierungsschritte mit dem Ziel eines einheitlichen 
europäischen Asylverfahrens. Die große Zahl von 
Menschen, die bei ihrem Versuch, Europa zu er-

reichen, im Mittelmeer zu Tode gekommen sind, 
zeigt, vor welchen Herausforderungen die EU an 
ihren Außengrenzen steht. Die Menschenrechte al-
ler Migranten müssen gewahrt bleiben, und die EU 
muss ihrer internationalen Verantwortung für den 
Schutz von Flüchtlingen gerecht werden.

Das Diakonische Werk der EKD fordert die Bun-
desregierung deshalb mit den folgenden Eckpunk-
ten zur Ratspräsidentschaft auf, die soziale Dimen-
sion der EU und ihren sozialen Zusammenhalt zu 
fördern. Jede Initiative oder Fortführung bereits 
laufender EU-Maßnahmen sollte in ihrer Folgenab-
schätzung die sozialen Auswirkungen für die Men-
schen in den Mitgliedstaaten berücksichtigen. Die 
soziale Dimension muss bei der Wirtschaftspolitik 
auf EU-Ebene stärker berücksichtigt werden. Unter 
Wahrung der nationalen Verantwortung und Zustän-
digkeit für die Erfüllung des sozialstaatlichen Auf-
trags bietet der Europäische Verfassungsentwurf 
dazu gute Ansätze. 

Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass alle 
Mitgliedstaaten einen Mindestanteil ihres Bruttoin-
landsprodukts für des Sozial- und Gesundheitswesen 
aufwenden, um den oft noch prekären Sozialschutz 
der Bevölkerung insbesondere in den Beitrittslän-
dern zu verbessern und die bestehenden eklatanten 
Wettbewerbsverzerrungen in der Preisbildung von 
Waren und Dienstleistungen zu verringern. Dies 
darf aber nicht dazu führen, dass gut ausgebaute So-
zialsysteme zurückgeführt werden.

Dabei ist auf europäischer wie auch auf globaler 
Ebene der Begriff eines fairen Wettbewerbs neu 
zu definieren und mit belastbaren Regelungen und 
Verträgen abzusichern. Wettbewerbsverzerrungen 
durch Kinder- und Sklavenarbeit sowie durch das 
Fehlen sozialer Sicherungssysteme dürfen nicht 
länger durch die Ideologie eines „freien Marktes“ 
legitimiert werden. Vielmehr ist das Fehlen solcher 
Sicherungssysteme als Wettbewerbsverzerrung und 
negative Subvention zu werten. Gleichzeitig hat die 
Europäische Union sicherzustellen, dass unter sozi-
al und ökologisch vertretbaren Bedingungen produ-
zierte Waren der Entwicklungs- und Schwellenlän-
der auch den europäischen Markt erreichen.

Einleitung
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Erstmals wird mit Beginn der deutschen Ratspräsi-
dentschaft eine „Dreierpräsidentschaft“ entstehen. 
Deutschland wird mit den beiden Mitgliedstaaten, 
die in der Ratspräsidentschaft folgen – Portugal und 
Slowenien – über den Halbjahresrhythmus hinaus 
Vorhaben abstimmen. Diese Chance einer nachhal-
tigeren Politikgestaltung in der EU muss auch für 
die Stärkung des sozialen Zusammenhalts durch 
einen Schulterschluss dieser drei Mitgliedstaaten 
genutzt werden.

Die Bundesregierung sollte ihren Einfluss speziell 
in dieser Dreiergruppe für die wichtigsten sozialen 
Themen geltend machen und so eine Kontinuität in 
der Politik der Gesundheits- und Sozialdienstleistun-
gen herstellen, der sozialen Inklusion, der Lissabon-
Strategie, des EU-Verfassungsprozesses, der Migra-
tionspolitik, einer gerechten globalen Entwicklung 
und der sozialpolitisch relevanten Regelungsvorha-
ben (zum Beispiel sektorspezifische Richtlinien für 
soziale und Gesundheitsdienste).

Einleitung
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Der Entwurf einer Verfassung 
für die EU

Die Bundesregierung wird den verfassungsgebenden 
Prozess weiter fortführen. Dieses historische Projekt 
der Schaffung eines Verfassungsvertrags für die Eu-
ropäische Union muss aus Sicht der Diakonie so bald 
wie möglich zu einem positiven Ergebnis gebracht 
werden. Als Diakonie sind uns besonders die Verbes-
serungen in der künftigen Verfassung wichtig, welche 
die EU zur Beachtung der sozialen Dimension ver-
pflichtet.

Eine herausragende Stellung nimmt dabei die Europä-
ische Grundrechtecharta mit ihrem Kapitel „Solidari-
tät“ ein, welches wichtige soziale Grundrechte enthält. 
An der vollständigen Aufnahme der Europäischen 
Grundrechtecharta in den EU-Verfassungsvertrag darf 
nicht mehr gerüttelt werden. Mit ihren sozialen Grund-
rechten ergänzt die Charta die in der übrigen Verfas-
sung verankerten sozialen Werte. Werte und Ziele wie 
Solidarität, sozialer Fortschritt, sozialer Schutz und 
soziale Marktwirtschaft sind in dem Verfassungstext 
berücksichtigt, sodass Sozialpolitik durchaus zu einer 
Querschnittsaufgabe avanciert ist.

Gleichwohl ist dem Beitrag der Sozialpolitik zu so-
zialer Kohäsion und Kohärenz auch europarechtlich 
auf die nationalen Sozialsicherungssysteme abge-
stimmt zu entsprechen. Denn die meist wirtschaftlich 
ausgerichteten Bestimmungen des EG-Vertrags, hier 
insbesondere des Wettbewerbs- und Beihilfenrechts, 
konterkarieren den sozialstaatlichen Auftrag der So-
zialdienstleistungen und deren Verknüpfung mit dem 
gesetzlichen Sozialschutz. 

Nachholbedarf besteht ferner im vertraglichen Ge-
meinschaftsrecht in den Bereichen Migration und 
Integration: Nach der Zuständigkeitsregelung zu 
Einwanderung und Asyl – 1999 im Amsterdamer 
Vertrag – bestehen noch Übergangsvorschriften, wel-
che die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs 

in diesem Bereich beschränken und insbesondere 
die Vorlageberechtigung unterinstanzlicher Gerichte 
ausschließen. Dies kann in der Praxis zu erheblichen 
Rechtsschutzlücken und unter Umständen zur An-
wendung grundrechtswidrigen Gemeinschaftsrechtes 
führen. 

Die Diakonie tritt dafür ein, dass
P	 die Verfassung die besondere Stellung der Sozi-

alen Dienste im Verhältnis zu den übrigen Dienst-
leistungen auch außerhalb der Grundrechtechar-
ta berücksichtigt, insbesondere im Bereich der 
Regelungen der Dienste von allgemeinem wirt-
schaftlichen und sozialen Interesse.

P	 ein demokratischer Rahmen geschaffen wird, der 
direkte Partizipation der Zivilgesellschaft ermög-
licht. Deshalb begrüßt die Diakonie die Stärkung 
des demokratischen Gefüges der EU. Ebenso ist 
der Diakonie wichtig, dass der regelmäßige zivile 
Dialog zwischen den Institutionen der EU und 
der Zivilgesellschaft hervorgehoben wird. Auch 
diese Errungenschaften dürfen bei einer etwai-
gen Öffnung des Verfassungspaketes nicht mehr 
in Frage gestellt werden. 

P	 die gemeinschaftliche Fortführung der Migrati-
onspolitik greifbare Ergebnisse aufweist. Gemäß 
Art. 67 Abs. 2 EGV sollten die Kompetenzen des 
Europäischen Gerichtshofs in den Bereichen Ein-
wanderung und Asyl bereits im Jahre 2004 durch 
einen Beschluss des Rates angeglichen und damit 
erweitert werden. Dieser Beschluss wurde aber 
nicht gefasst. Die Bundesregierung sollte sich in 
ihrer Präsidentschaft dafür einsetzen, dass dies so 
bald wie möglich geschieht.

P	 der Begriff eines fairen Wettbewerbs den Begriff 
eines freien Wettbewerbs ersetzt und die Ver-
pflichtung der Mitgliedsstaaten zur Vorhaltung 
sozialer Sicherungssysteme deutlich verankert 
wird. 

Zu den einzelnen Politikbereichen 
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Die Zukunft des sozialen Europa

Wir nehmen die Bundesregierung bei ihrem Wort, 
einen Beitrag während ihrer Präsidentschaft zu 
leisten, in dem sie bekennt, dass „wir in Europa in 
einer Phase sind, wo wir deutlich machen wollen, 
dass dieses Europa Vorteile für die Menschen mit 
sich bringt, dass es ein Europa der Bürgerinnen und 
Bürger sein soll.“

Eine sozial ausgewogene Politik, welche die Be-
darfe der einzelnen Menschen in ihrer Lebenssitua-
tion wahrnimmt und zur Handlungsmaxime erhebt, 
ist hierzu das beste Instrumentarium. 

Die Stärkung der sozialen Dimension Europas wird 
eine der zentralen Aufgaben sein, wenngleich im 
sozial- und gesundheitspolitischen Sektor Kompe-
tenzordnung, Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
vorrangig den Mitgliedstaaten die Regelungsbefug-
nis belassen. Der Entschließungsantrag des Euro-
päischen Parlaments vom 13. Juli 2006 zu „einem 
europäischen Sozialmodell für die Zukunft“ ent-
hält dazu die weiter zu verfolgende Maßgabe, dass 
Sozialpolitiken nicht als Kostenfaktor zu betrach-
ten sind, sondern als ein positiver Faktor auch im 
Wirtschaftswachstum der EU und durch Schaffung 
von sozialem Zusammenhalt. Förderung und Befä-
higung von benachteiligten Menschen, Steigerung 
des Lebensstandards für die Bürger und Gewähr-
leistung des Zugangs zu den Grundrechten und der 
Gleichheit müssen ein wichtiger Faktor werden, um 
gesellschaftlichen Frieden und politische Stabilität 
zu gewährleisten, ohne die es keinen dauerhaften 
wirtschaftlichen Fortschritt geben kann.

Hinzu kommt, dass auch die Vielfalt kultureller Wer-
te, wie sie beispielsweise bei den gemeinnützigen 
Dienstleistungen im gesamten EU-Bereich – in Ein-
heit – deutlich wird, Gegenstand gemeinsamer In-
itiativen auf europäischer Ebene werden kann. Die 
Mitgliedstaaten sind mit einer zunehmenden Zahl 
gleichartig zu bewältigender Problematiken kon-
frontiert, genannt seien nur Arbeitslosigkeit, die de-
mografische Entwicklung, neue Technologien und 
Globalisierung. Bei der Bewältigung dieser Auf-
gaben müssen die sozialen Ziele der EU im Blick 
bleiben. 

Die Diakonie wirbt für
P	 eine deutlich ausgeprägte soziale Dimension Eu-

ropas. Die Wichtigkeit der sozialen Frage leitet 
sich von der sozialen Situation in jedem einzel-
nen Mitgliedstaat her, aber ebenso von den Wir-
kungen der Globalisierung, durch die zahlreiche 
Menschen sich in ihrer sozialen und kulturellen 
Identität bedroht und allein gelassen fühlen. 
Schaffung und Bewahrung der sozialen und kul-
turellen Identität setzen voraus, dass das Gemein-
schaftsziel der Vollendung des Binnenmarktes 
die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen einbezieht. 
Das heißt auch, dass Europapolitik mit Wirkung 
für den sozialen Sektor nicht vorrangig die Effi-
zienz des Marktes in den Vordergrund rückt, son-
dern der Auftrag maßgebend ist, für gesellschaft-
lichen Zusammenhalt einzustehen. Dabei kann 
die Betrachtung weder an deutschen Grenzen, 
noch an den Grenzen der EU halt machen. Wer-
te wie Solidarität, Gerechtigkeit, Zusammenhalt 
müssen Ziel einer ganzheitlichen sozialen Idee in 
einem grenzübergreifenden Europa sein.

P	 das Vorhaben der Bundesregierung, in der für die 
Ratspräsidentschaft vorgesehenen „Berliner Er-
klärung“ die Zukunft eines sozialen Europas zu 
einem zentralen Thema zu machen. Diese Erklä-
rung, die gemeinsam mit der Kommission und 
dem Parlament verfasst werden soll, darf nicht 
nur deklaratorisch auf das soziale Europa einge-
hen, sondern sollte einen Schwerpunkt auf ver-
bindliche soziale Ziele und die Definition eines 
sozialen Marktes mit fairem Wettbewerb legen.

P	 das Eintreten der Bundesregierung in der „Ber-
liner Erklärung“, dass sich alle Mitgliedstaaten 
darauf einigen, einen Mindestanteil ihres Brut-
toinlandsprodukts für ihr jeweiliges Sozial- und 
Gesundheitswesen zu verwenden. Dabei sollen 
bewährte Sozialsysteme gesichert und der Auf-
bau solcher Systeme insbesondere in den Bei-
trittsländern unterstützt werden.

Zu den einzelnen Politikbereichen
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Vorrangiges Ziel der EU: Wachstum 
und Beschäftigung (Lissabon-Strate-
gie), mehr und bessere Arbeitsplätze; 
Kohäsions- und Strukturpolitik

Die Fokussierung der Lissabon-Strategie auf Be-
schäftigung und Wachstum wird seitens der Bun-
desregierung weiterhin verfolgt. Dabei unterlässt sie 
es, die ursprünglich im Jahr 2000 auf dem Lissabon-
Gipfel vereinbarten Pfeiler dieser Strategie in einem 
systemischen Zusammenwirken auszubauen und für 
die eigene Politik zu nutzen. Wichtiger Bestandteil 
der Lissabon-Strategie ist die soziale Dimension. 
Immerhin hat die Bundesregierung angekündigt, das 
Thema Qualität von Beschäftigung mit einer Konfe-
renz aufzugreifen. Die vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) geplante Konferenz zu 
Qualität der Arbeit, vorrangig unter Beteiligung der 
Sozialpartner, soll in diesem Zusammenhang auch 
ein künftiges Europäisches Sozialmodell themati-
sieren. 

Mit dem Stichwort „Qualität der Arbeit“ sind auch 
die Verhandlungen zur Änderung der EU-Arbeits-
zeitrichtlinie verknüpft. Hier ersuchen wir die Bun-
desregierung, die Verhandlungen der finnischen 
Ratspräsidentschaft aufzugreifen und sich für inno-
vative Möglichkeiten bei der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf einzusetzen, ebenso wie für Rege-
lungen zum Bereitschaftsdienst, welche die Bedarfe 
menschenwürdiger Gesundheits- und Sozialdienste 
respektieren. Bei der Definition des Bereitschafts-
dienstes ist es aus unserer Sicht besonders erforder-
lich, dessen Merkmale genauer zu fassen.

Alle Indikatoren in der EU und in Deutschland zei-
gen, dass sich Ausgrenzungsprozesse verstärkt ha-
ben, die Zahl der von Armut oder sozialer Ausgren-
zung Betroffenen zunimmt. Deshalb setzen wir uns 
für eine Stärkung der sozialen Dimension innerhalb 
der Lissabon-Strategie ein, denn der ausschließliche 
Focus auf „Wachstum und Beschäftigung“ trägt mit 
dazu bei, dass Bevölkerungsgruppen sozial „abge-
hängt“ werden. Ziel muss sein, Hemmnisse bei der 
Integration in den Arbeitsmarkt zu überwinden, 
Existenzgründungen zu unterstützen und Aktionen 
zur sozialen Eingliederung zu vernetzen. Die Mög-

lichkeiten, die hier auch der Europäische Sozial-
fonds eröffnet – zum Beispiel durch Strategien zur 
integrierten Stadtentwicklung –, sollten durch die 
Bundesregierung ausgeschöpft und im Rahmen der 
Kohäsionspolitik während der Präsidentschaft her-
vorgehoben werden.

Bei der Formulierung des Rahmenprogramms zur 
Lissabon-Strategie werden Nichtregierungsorgani-
sationen und die Zivilgesellschaft nicht beteiligt. 
Weil die Bundesregierung nicht plant, dies zu än-
dern, fordern wir sie zu mehr Partnerschaft mit der 
Freien Wohlfahrtspflege auf, damit der Europage-
danke über die Regierungen und die Politik hinaus 
Verankerung in der Bevölkerung findet.

Die Bundesregierung wird trotz ihrer Zuständigkeit 
für den Frühjahrsgipfel – traditionellerweise der 
Sozialgipfel – aller Voraussicht nach leider keine 
neuen Akzente zur Stärkung von Sozialschutz und 
Armutsbekämpfung setzen. Das Diakonische Werk 
der EKD und die übrigen Spitzenverbände der Frei-
en Wohlfahrtspflege unterstützen grundsätzlich die 
Strategie Sozialschutz und soziale Eingliederung, in 
die inzwischen Gesundheit, Pflege und Alterssiche-
rung aufgenommen wurde.

Zu diesen Bereichen existieren europäische Ziele, 
die das Diakonische Werk der EKD befürwortet. Al-
lerdings ist die Umsetzung der Strategie in Deutsch-
land noch unbefriedigend, weil zu wenig strategische 
Diskussionen geführt werden. Außerdem darf es 
nicht dazu kommen, dass der deutsche Sozialstaat 
mit Verweis auf befristete europäische Projektmit-
tel immer weiter ausgehöhlt wird. Vielmehr ist dem 
Aufbau und der Unterstützung von Regelstruktu-
ren in den Nationalstaaten ein deutlicher Vorrang 
einzuräumen, um die Ziele der gesellschaftlichen 
Teilhabe, der Solidarität und der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit nachhaltig zu gewährleisten. Die 
Europäische Union sollte ihr Augenmerk zudem 
auf die Förderung innovativer Projekte legen, deren 
Überführung in wirtschaftlich tragbare Regelstruk-
turen hohe Priorität haben muss.

Das BMAS plant eine Konferenz zum Jubiläum „50 
Jahre Europäischer Sozialfonds“ und eine Tagung 
zu „Equal“. An der Umsetzung beider Förderstruk-
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turen partizipieren diakonische Dienste und Einrich-
tungen – auch im Rahmen der Partnerschaft in den 
Begleitausschüssen. Wir fordern, dass dies bei der 
Planung und Durchführung der Jubiläumskonferenz 
berücksichtigt und ein thematischer Schwerpunkt 
auf die soziale Eingliederung gelegt wird.

Das BMAS wird außerdem das sechste Europäische 
Treffen der Menschen mit Armutserfahrung aus-
richten. Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege sind über die Nationale Armutskonferenz an 
Vorbereitung und Durchführung beteiligt. Dennoch 
fordern wir von der Bundesregierung eine effek-
tivere Beteiligung an dem Treffen. Außerdem sollte 
der Aspekt der Bekämpfung der sozialen Ausgren-
zungen stärker als geplant bei den Veranstaltungen 
des Ministeriums betont werden.

Die Diakonie stellt fest, dass
P	 sowohl im Nationalen Reformprogramm (das der 

Umsetzung der Lissabon-Strategie und der Ko-
häsionsleitlinien dient) als auch im Nationalen 
Strategischen Rahmenplan (der der Umsetzung 
der Strukturfonds dient) die Bundesregierung der 
Neuorientierung der Lissabon-Strategie folgt: So-
ziale Eingliederung ist ein deutlich nachrangiges 
Ziel geworden, was wir kritisieren. Im Reform-
programm 2006 wurde es allein als ein mögliches 
Ziel der Länder – und nicht als Bundesaufgabe 
– genannt, obwohl der Bund gerade mit dem SGB 
II die nationale Verantwortung für die soziale 
Eingliederung übernommen hat. 

P	 die geplante Konferenz „Qualität der Arbeit“ 
Beschäftigung überbetont, wohingegen wichtige 
Instrumente zur sozialen Kohäsion nur geringe 
oder gar keine Bedeutung erlangen: so wären 
vielmehr soziale Infrastruktur, Sozialraumorien-
tierung, Empowerment zu stärken.

Die Betrachtung der sozialen Dimension, die sich 
lediglich auf Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs-
fragen konzentriert, setzt soziale Integration und 
Arbeitsmarktintegration gleich, obwohl die Kom-
mission und der Europäische Rat im Bereich der 
Inklusion und der Bekämpfung der Armut eine breit 
gefächerte Politik als notwendig erachten, die neben 

der Beschäftigungspolitik den Sozialschutz und die 
Bereiche Wohnen, Bildung, Gesundheit, Informati-
on und Kommunikation, Mobilität, Sicherheit und 
Justiz, Freizeit und Kultur in den Blick nimmt.

Die Diakonie kritisiert
P	 dass im Nationalen Reformprogramm von 2006 

Soziale Eingliederung nicht mehr erwähnt wird. 
Wir fordern deshalb von der Bundesregierung, 
dass beim Frühjahrsgipfel und den informellen 
Treffen der Sozialminister die soziale Dimension 
gegenüber Beschäftigung und Wachstum gestärkt 
wird und dazu auch die Instrumente Strategie, 
Sozialschutz und soziale Eingliederung, die Vor-
gaben für die Nationalen Reformprogramme und 
die strategischen Rahmenpläne genutzt werden.

Binnenmarkt und 
EU-Dienstleistungsrichtlinie

Dem Diakonischen Werk der EKD ist es auch nach 
der Annahme der Dienstleistungsrichtlinie (Richt-
linie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt) durch das 
Europäische Parlament wichtig, dass Dienstleis-
tungen aus dem Gesundheits- und Sozialsektor 
nicht pauschal zum Anwendungsbereich dieses 
Binnenmarkt bezogenen Regelungswerkes zählen. 
Ein Wettbewerb auch unter den Diensten des Sozi-
al- und Gesundheitswesens ist seitens der Diakonie 
gewünscht, er muss aber den Logiken der nationalen 
Sozialsysteme folgen und den Nationalstaaten die 
Definitionsmacht belassen über Markt- und Leis-
tungsbereiche, die er besonderen Regelungen des 
sozialen Schutzes und der Solidarität unterstellt. 
Wir ersuchen deshalb die Bundesregierung in den 
gegebenenfalls noch 2007 dazu stattfindenden Be-
ratungen, insbesondere im Rat, sich weiterhin für 
die Ausnahme von gemeinnützigen Erbringern von 
Gesundheits- und Sozialdienstleistungen aus dem 
Anwendungsbereich der Richtlinie einzusetzen.

Am Beispiel dieser Richtlinie wurde die Wichtig-
keit einer Folgenabschätzung im frühen Stadium 
des Gesetzgebungsverfahrens sehr deutlich. Der ho-
rizontale Ansatz dieser Richtlinie betrifft unzählige 
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unterschiedliche Dienstleistungen des täglichen Le-
bens, sodass gerade der Blick aus sozialpolitischer 
Sicht auch hier eine eigenständige Bedeutung hat.

Die Diakonie wirbt für

P	 eine Binnenmarktpolitik, die unabhängig von 
der Dienstleistungsrichtlinie und angepasst an 
die Erfordernisse von Gesundheits- und Sozial-
dienstleistungen Raum für die Vielfalt des Ange-
bots, für gute Qualität sowie für das Wunsch- und 
Wahlrecht des einzelnen Nutzers lässt.

P	 eine Binnenmarktpolitik, welche die historisch 
gewachsenen nationalen Sozialstaatsstrukturen 
achtet.

Mitteilung der EU-Kommission 
zu Sozialdienstleistungen von 
allgemeinem Interesse zur 
Umsetzung der Lissabon-Strategie

In der Mitteilung der Kommission zu Sozialdienst-
leistungen von allgemeinem Interesse findet sich 
ein zweigeteilter Blick auf die Sozialen Dienste: 
eine Darstellung der Lebensrisiken, denen jeder 
Mensch ausgesetzt ist, von gesundheitlichen Ri-
siken, Altersarmut, Arbeitslosigkeit, Pflegebedarf, 
Maßnahmen der sozialen Eingliederung, Integrati-
on von Menschen mit Behinderung und Unterstüt-
zung durch sozialen Wohnungsbau. Des Weiteren 
wird das gesamte staatlich organisierte System des 
Sozialschutzes, die solidarisch verfasste Sozialver-
sicherung in die Beschreibung der Sozialen Dienste 
aufgenommen.

Ergänzungsbedarf besteht über die beschriebenen 
Elemente des gesetzlichen Sozialschutzes und der 
persönlichen Dienstleistungserbringung hinaus. So-
ziale Dienste in Deutschland leisten ihren Beitrag 
auch zur strukturellen Weiterentwicklung des Sozi-
alstaats Deutschland, seiner Bildungssysteme sowie 
verbesserter Infrastrukturen, die dem Gemeinwohl 
dienen und gleichwohl rechtlich selbstständig in 
Durchführung und Zielsetzung von den Mitgliedern 
der Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege 
erbracht werden.

Problematisch sind die Folgen, welche die Mittei-
lung an die Definition von Sozialen Diensten knüpft. 
Denn es wird eine unterschiedslose Unterwerfung 
der Sozialen Dienste unter die wettbewerbsrecht-
lichen und binnenmarktbezogenen Normen ver-
langt, ohne die Bedeutung dieser Dienste zur Reali-
sierung von Grundrechten wie der Menschenwürde 
und der Unverletzlichkeit der Person einzubeziehen; 
ohne die gesellschaftliche Bedeutung der Sozialen 
Dienste für die Förderung von freiwilligem, bürger-
schaftlichem Engagement zu bedenken und ohne 
ihre vom Wirtschaftsmarkt abweichenden Sozial-
marktbedingungen zu würdigen. 

Die Diakonie tritt ein für
P	 einen Konsens innerhalb der EU darüber, dass 

die zivilgesellschaftliche Relevanz der Sozialen 
Dienste, die Konzentration der Sozialen Dienste 
auf die persönlichen Bedarfe des einzelnen Men-
schen in seiner individuellen Situation kein Ge-
genstand freier Marktgesetze sein kann und auch 
kein Gegenstand von vorrangig preisorientierten 
Vergabeverfahren. Deshalb ersucht die Diako-
nie die Bundesregierung, den Regelungsprozess 
für Sozialdienstleistungen speziell und nicht al-
lein für Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse in einem Gesamtkonzept 
der sozialen Daseinsvorsorge zu würdigen. 

P	 eine enge Verbindung zwischen dem gesetz-
lichen, solidarisch aufgebauten Sozialschutz und 
der Gesundheits- und Sozialdienstleistungen, die 
durch eine generelle Freistellung dieser Dienst-
leistungen vom Wettbewerbsrecht und von den 
Wirkungen des Binnenmarktrechts gewährleistet 
werden sollte. Da dies eine unmittelbare Auswir-
kung und Ausgestaltung des nationalen Sozial-
staatsprinzips ist, fordern wir die Bundesregie-
rung auf, dies zum Maßstab ihrer europäischen 
Sozialpolitik zu machen.

Mitteilung der EU-Kommission zu 
Gesundheitsdienstleistungen

Gesundheit ist ein hohes persönliches und gesell-
schaftliches Gut. Es sollten die Fähigkeiten des 
Menschen und sozialer Gemeinschaften gestärkt 
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werden, Krankheiten durch Prävention, gesunde 
Lebensweisen, soziale und kulturelle Grundsicher-
heiten und gegenseitige Hilfe zu vermeiden und 
möglichst ortsnah und angepasst nach den Erkennt-
nissen moderner Medizin zu behandeln. Dabei ist 
die hohe Bedeutung der persönlichen Zuwendung 
für den Heilungsprozess zu berücksichtigen. Insbe-
sondere evangelische Krankenhäuser und Dienste 
brauchen daher Rahmenbedingungen, um quantita-
tiv und qualitativ ausreichendes haupt- und ehren-
amtliches Personal einsetzen zu können.

Mit ihrer Mitteilung zu Gesundheitsdienstleistun-
gen betritt die EU-Kommission das Terrain der 
Gesundheitspolitik, deren Gestaltung im Wesent-
lichen bei den Mitgliedstaaten liegt. Zu Beginn der 
Ratspräsidentschaft wird die mit der Mitteilung ver-
knüpfte Konsultation auslaufen, sodass Auswertung 
und Fragen der Umsetzung im ersten Halbjahr 2007 
Thema sein werden.

Die Mitteilung enthält drei wesentliche Aspekte: 
Patientenmobilität und die Systeme der sozialen Si-
cherung, die Frage nach gemeinsamen europäischen 
Werten im Gesundheitssektor und die Frage nach 
einem neuen Regelungsbedarf auf europäischer Ebe-
ne, auch angesichts der neueren Rechtsprechung.

Die Diakonie wirbt für
P	 Klarheit darüber, wo ein gesamteuropäischer Re-

gelungsbedarf über die bekannten Verordnungen 
hinaus besteht, welche den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehr im Gesundheitsbereich 
bereits seit 1971 regeln (Sozialschutzfragen). 
Die Bedürfnisse der Patienten nach ortsnaher 
Gesundheitsversorgung dürfen nicht durch ei-
nen kostenbedingten Druck zur Behandlung an 
einem preisgünstigeren, aber weit entfernten 
Ort in einem anderen Land unterlaufen werden. 
Darüber hinaus setzt sich das Diakonische Werk 
der EKD insbesondere dafür ein, dass die Förde-
rung von Teilhabechancen chronisch Kranker und 
Menschen mit Behinderung im Zentrum der Be-
mühungen steht. Wir sprechen uns dafür aus, das 
Europäische Jahr der Chancengleichheit 2007 
zu nutzen, um die Nichtdiskriminierung von Be-
troffenen unterschiedlicher Krankheiten, seien 

sie physischen oder psychischen Ursprungs eine 
hohe Priorität einzuräumen.

Fairer Binnen- und Weltmarkt

Zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit 
gehört die Frage danach, wie wir in der „Einen Welt“ 
leben wollen und wie wir soziale Gerechtigkeit zwi-
schen und in den Völkern bewirken können. Inner-
halb Europas ist die Vollendung des Binnenmarktes 
eines der Hauptziele der EU. Vor diesem Ziel darf 
die gerechte Verteilung von Gütern, insbesondere 
von öffentlichen Gütern (Daseinsvorsorge) nicht ka-
pitulieren. Menschen in prekären Lebenssituationen 
und Menschen, die Soziale Dienste in Anspruch 
nehmen, darf kein Nachteil daraus entstehen, dass 
Marktgesetze wegen mangelnder Rentabilität oder 
wegen eines vergabebedingten Ausschlusses von 
nichtberücksichtigten Anbietern zum Abbruch von 
Beziehungen zwischen Pflegendem und Pflegebe-
dürftigen, zwischen Therapeutin oder Therapeuten 
und Patientin oder Patient oder zwischen Sozialar-
beiterin oder Sozialarbeiter und Jugendlichem führt. 

Weltweit wirkt als ein starker Faktor der Welthandel 
auf die Lebenssituationen der Menschen. Die hohe 
Arbeitslosigkeit in den postkommunistischen Län-
dern und solchen der Südhalbkugel führt häufig zu 
einer sehr exportorientierten Wirtschaftspolitik, die 
auf Kosten von Sozial- und Umweltstandards geht 
und zur Verletzung menschenwürdiger Arbeits- und 
Produktionsstandards führt. Der Primat des Öko-
nomischen greift in immer mehr Bereiche des täg-
lichen Lebens, und so auch – minimalisierend - in 
die Aufgaben des Sozialstaats ein.

In Zeiten der Globalisierung wirken sich nicht 
nur wirtschaftliche Verflechtungen auf die gesell-
schaftliche Lage der Menschen aus, sondern auch 
kulturelle Maßstäbe, Mentalitätsunterschiede, Ver-
änderungen und Modernisierungsprozesse sozialer 
Strukturen, bedingt durch intensiveren Informati-
onsaustausch als je zuvor. Via Internet, Satelliten-
fernsehen und anderem nehmen große Teile der 
Bevölkerungen in allen Regionen der Welt an den 
unterschiedlichen Lebensformen und Lebensstan-
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dards der Gesellschaften in der westlichen, der öst-
lich-asiatischen Welt und der Südhabkugel teil.

Wenn die multilaterale Handelspolitik für Deutsch-
land prioritär bleibt, so der Bundeswirtschaftsminis-
ter Michael Glos, und die Fortführung der im Juli aus-
gesetzten WTO-Welthandelsrunde ein Schwerpunkt 
der deutschen EU-Präsidentschaft im ersten Halbjahr 
2007 sein soll, so sollte sich Deutschland seiner Po-
sition und Verantwortung nicht allein bezüglich der 
Fortsetzung der WTO-Verhandlungen an sich be-
wusst sein. Vielmehr sollten internationaler sozialer 
Frieden und Gerechtigkeit die Verhandlungen mit be-
stimmen. Die Kluft zwischen Reichen und Armen, in 
unserem Land und außerhalb, wird größer. Die Chan-
cen zur gerechten Teilhabe sinken drastisch. Dadurch 
wird der soziale Frieden gefährdet.

Die Diakonie wirbt für
P	 ein Europäisches Gesellschafts- und Sozialmo-

dell, das dem europäischen Binnenmarkt einen 
fairen Rahmen verleiht, der die sozialen Be-
dürfnisse der Bürger als Auftrag und nicht als 
Hemmschuh begreift. Die Ausrichtung diako-
nischer Dienste am Gebot der Wirtschaftlichkeit 
unternehmerischen Handelns bedeutet nicht, dass 
die Regeln des freien Marktes deshalb auf sozi-
ale Einrichtungen und Dienste anwendbar sind. 
Vielmehr müssen die Grundlagen der Daseins-
vorsorge auch hier umgesetzt werden: allgemeine 
Zugänglichkeit zu den Gesundheits- und Sozial-
dienstleistungen, hohe Qualität, Erschwinglich-
keit, Kontinuität und Nachhaltigkeit. 

P	 ein stärkeres Eintreten der Bundesregierung, für 
die Rechte und Lebensmöglichkeiten der Be-
nachteiligten und die Zukunftsfähigkeit der Ei-
nen Welt. Soziale Gerechtigkeit muss Leitfaden 
für eine Politik des fairen Binnenmarktes und des 
fairen Weltmarktes sein. Definition und Schutz 
der Menschenwürde innerhalb der EU muss auch 
für die Menschen außerhalb gelten.

	 Das Diakonische Werk der EKD appelliert an 
die Bundesregierung, das diakonische Leitmotiv 
„Den Armen Gerechtigkeit!“ bei ihren welthan-
delsbezogenen Aktivitäten zu bedenken. Unter 
dem Leitspruch „Gerechtigkeit erhöht ein Volk“ 

kam die Synode der EKD Anfang November 2006 
zusammen. Sie hob die internationale Verpflich-
tung Deutschlands hervor, deutlicher als bisher 
Beiträge zur Gestaltung der weltweiten Entwick-
lungspartnerschaft zwischen reichen und armen 
Ländern zu leisten. Dazu gehört eine Steigerung 
der Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit.

	 Das Ziel „Den Armen Gerechtigkeit“ gilt bei-
spielsweise bei den Verhandlungen innerhalb der 
EU zur Neustrukturierung des Gemeinschafts-
haushalts: hier mahnen wir die Bundesregierung, 
innerhalb der EU Verantwortung für die Länder 
des Südens zu übernehmen, um der Agrarwirt-
schaft in diesen Ländern Marktchancen zu erhal-
ten und zu verschaffen. Indikator dafür ist auch 
der Grad, bis zu dem bäuerliche Familienbetriebe 
in den Industriestaaten überleben können. 

P	 gerechte Welthandelsregeln, die eine armutsori-
entierte Handels- und Wirtschaftspolitik unter-
stützen, die im Einklang mit den im internationa-
len Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte festgeschriebenen Menschenrechten 
– insbesondere dem Recht auf Nahrung – stehen 
und die internationale Vereinbarungen und Kern-
prinzipien des Umweltschutzes respektieren. Es 
ist notwendig, dass die Bundesregierung ihren 
Einfluss bei EU und WTO geltend macht, um 
schädliche Praktiken der Industriestaaten gegen-
über den ärmeren Ländern zu beenden: so etwa 
Dumping im Agrarbereich, Zollentwicklungen, 
Patentregelungen bei Medikamenten. Statt ein-
seitig auf Exportförderung und Handelslibera-
lisierung zu setzen, sollte die Bundesregierung 
die Förderung ländlicher Räume und die Ent-
wicklung von Binnenmärkten ins Zentrum ihrer 
Entwicklungszusammenarbeit und Agrarpolitik 
stellen. 

	 Mit wirtschaftlicher Internationalisierung ver-
bunden sind ebenso Wirkungen auf die Gewähr-
leistung von Diensten der Daseinsvorsorge für 
die Menschen des Südens und des Ostens. Des-
halb fordern wir die Bundesregierung auf, die 
Bemühungen auch der kirchlichen Organisati-
onen zu unterstützen, Menschen darin zu stärken, 
ihr Recht auf Gesundheit, auf Trinkwasser, auf 
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Nahrung und weiterer existenznotwendiger Güter 
einzufordern.

Die Diakonie fordert die 
Bundesregierung auf

P	 die Umsetzung der freiwilligen Leitlinien im 
Rahmen der FAO aktiv zu fördern, damit lang-
fristig und wirkungsvoll weltweiter Hunger be-
kämpft wird.

P	 den Rechtsstaatsdialog mit Staaten außerhalb der 
Europäischen Union auszuweiten und ihn um ei-
nen Sozialstaatsdialog zu ergänzen. 

Migration

Die Einwanderungspolitik der EU darf sich nicht auf 
den Schutz der Außengrenzen vor illegaler Migrati-
on beschränken. Die EU muss ihren Teil der globa-
len Verantwortung für Flüchtlinge übernehmen und 
zwar auf Grundlage der Genfer Flüchtlingskonven-
tion von 1951, die in allen Mitgliedstaaten gilt und 
auch den bisher verabschiedeten EU-Richtlinien 
zu Grunde liegt. Beim Schutz der Außengrenzen 
muss deshalb sichergestellt sein, dass Flüchtlinge 
im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention Zugang 
zur Schutzgewährung durch die EU erhalten. Die-
ser Gesichtspunkt ist insbesondere beim Abschluss 
von Rücknahmeabkommen zu berücksichtigen. Bei 
allen Migranten muss ferner der Schutz der Men-
schenrechte gewahrt bleiben. Das verbietet den 
Abschluss von Rücknahmeabkommen mit Ländern 
wie Libyen, die bereits die Menschenrechte ihrer 
eigenen Bevölkerung mit Füßen treten, ohne die 
verbindliche und überprüfbare Zusage, menschen-
rechtliche Mindeststandards einzuhalten. 

Auf der anderen Seite ist die EU beim Umgang mit 
der illegalen Einwanderung auf die Zusammenarbeit 
mit den Herkunfts- und Transitländern angewiesen. 
Die Konferenz über Migration und Entwicklung, 
die am 10. und 11. Juli 2006 in Rabat stattgefunden 
hat, ist dabei ein Schritt in die richtige Richtung, 
denn sie hat sich eine enge Partnerschaft zwischen 
Ursprungs-, Transit und Zielländern zum Ziel ge-
setzt. Begrüßenswert ist, dass in Rabat in einem Ak-

tionsplan auch Maßnahmen zur Begünstigung der 
legalen Migration verabredet wurden. 

Die geplanten Unterstützungsteams von Einwan-
derungsexperten für Mitgliedstaaten, in denen es 
zu einem großem Zustrom von Migranten kommt, 
sollten dabei helfen sicherzustellen, dass die Gen-
fer Flüchtlingskonvention und die internationalen 
Menschenrechtsabkommen eingehalten werden. 
Der UNHCR und auf diesem Gebiet spezialisierte 
Nichtregierungsorganisationen sollten die Einwan-
derungsexperten in dieser Hinsicht fortbilden und 
im interkulturellen Dialog schulen.

Entscheidend für die Frage der Lastenverteilung im 
Hinblick auf die Aufnahme von Flüchtlingen in der 
EU ist die Verordnung Dublin II, die festlegt, wel-
cher Mitgliedstaat für die Durchführung eines Asyl-
verfahrens zuständig ist. Sie sollte 2006 evaluiert 
werden. Der entsprechende Bericht der EU-Kom-
mission ist jetzt allerdings frühestens gegen Ende 
des Jahres 2006 zu erwarten. Aus Sicht der Nicht-
regierungsorganisationen belastet die geltende Ver-
ordnung einseitig die EU-Mitgliedsstaaten an den 
Außengrenzen. Zudem ist bei der Umsetzung der 
Verordnung in den Mitgliedstaaten im Moment zum 
Beispiel EU-weit nicht gewährleistet, dass Asyl-
bewerber nicht abgeschoben werden, bevor eine 
vollständige und faire Prüfung ihres Asylbegehrens 
stattgefunden hat. Problematisch ist ferner der Um-
gang mit unbegleiteten minderjährigen Antragstel-
lern. Schließlich sollten für Antragsteller, die der 
Verordnung unterfallen, die gleichen Aufnahmebe-
dingungen gelten wie gemäß der EU-Richtlinie über 
die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber für die 
anderen Antragsteller.

Voraussetzung für die Verteilung von Asylbewer-
bern nach der Verordnung Dublin II ist, dass in allen 
EU-Mitgliedsstaaten die gleichen Voraussetzungen 
für eine Schutzgewährung für Flüchtlinge gelten. 
Obwohl die erste Harmonisierungsphase des Asyl- 
und Flüchtlingsrechtes in den EU-Mitgliedstaaten 
inzwischen abgeschlossen ist, befindet sich die 
Harmonisierung auf einem niedrigen Niveau. Das 
liegt auch daran, dass die Richtlinien den Mitglied-
staaten zum Teil erheblichen Handlungsspielraum 
bei der Umsetzung einräumen. Entsprechend unter-
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schiedlich sind die Anerkennungszahlen in den ein-
zelnen Ländern. Hinzu kommt, dass viele Staaten 
die Richtlinien nicht umgesetzt haben, obwohl die 
Umsetzungsfrist mittlerweile bei fünf von ihnen ab-
gelaufen ist. Auch Deutschland gehört dazu.

Aber auch bei der Rechtsetzung selbst sind noch 
nicht alle Aufgaben erfüllt. So steht die Einbezie-
hung von Flüchtlingen und subsidiär Geschützten in 
die Richtlinie über die Rechtsstellung der langfris-
tig aufenthaltsberechtigten Drittstaatenangehörigen 
noch aus. Ebenso muss die Einbeziehung von sub-
sidiär Geschützten in die Richtlinie zur Familienzu-
ssmmenführung erfolgen. Entschieden ist auch noch 
nicht über den Entwurf der EU-Kommission einer 
Richtlinie über die Rückführung von sich illegal 
aufhaltenden Drittstaatenangehörigen. Dabei sollte 
unter anderem gewährleistet sein, dass besonders 
verwundbare Personen wie alleinreisende Kinder, 
ernsthaft Kranke oder Opfer von Menschenhandel 
vor einer Abschiebung geschützt sind; der Zugang zu 
wirksamen Rechtsmitteln gegen eine Abschiebungs-
anordnung sollte gewährleistet und die Inhaftierung 
vor einer Abschiebung nur das letzte Mittel sein.

Zutreffend ist die Feststellung der EU-Kommis-
sion, dass die Hauptlast der Flüchtlinge weltweit 
nicht von den europäischen Ländern, sondern von 
den Herkunftsregionen in Afrika und Asien getra-
gen wird. Insoweit ist es richtig, dass im Rahmen 
der so genannten „externen Dimension“ über Hilfs-
maßnahmen für die betroffenen Länder nachgedacht 
wird, um diese Länder überhaupt erst in die Lage zu 
versetzen, den Verpflichtungen der Genfer Flücht-
lingskonvention nachzukommen. Diese Anstren-
gungen dürfen aber nicht die Aufnahme von Flücht-
lingen in den Mitgliedstaaten der EU ersetzen.

Die Diakonie tritt ein für

P	 Änderungen der Verordnung Dublin II entspre-
chend der genannten Empfehlungen des UNHCR 
und der Nichtregierungsorganisationen

P	 Einbeziehung von Flüchtlingen und subsidiär 
Geschützten in die Richtlinien zur Familienzu-
sammenführung und über die Rechtsstellung der 

langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaaten-
angehörigen

P	 Wahrung grundlegender Menschenrechtsstan-
dards bei einer EU-weiten Regelung der Rückfüh-
rung von sich illegal aufhaltenden Drittstaatenan-
gehörigen. Bevor dies geschehen ist, darf keine 
Budgetlinie für Rückführungen verabschiedet 
werden.

P	 Neben der Rückkehr und der Aufnahme von 
Flüchtlingen ist die Neuansiedlung (Resettle-
ment) eine der drei permanenten Lösungen für 
Flüchtlingsschicksale. Bisher haben nur einige 
wenige europäische Staaten Resettlement-Pro-
gramme aufgelegt. Maßnahmen im Rahmen der 
„externen Dimension“ sind nur glaubwürdig, 
wenn gleichzeitig die Aufnahme von Flüchtlin-
gen auf dem Gebiet der EU gewährleistet ist. 
Angesichts der äußerst niedrigen Antrags- und 
Anerkennungszahlen in Europa sollte die Bun-
desregierung die Mitgliedstaaten zu nationalen 
Resettlement-Maßnahmen ermutigen und ein 
EU-weites Resettlement-Programm initiieren. 

P	 Stärkere Einbeziehung von Kirchen, kirchlichen 
Verbänden und Nichtregierungsorganisationen 
als Partner bei dem Bemühen um eine Einwan-
derungspolitik der EU, die auf der Achtung der 
Menschenrechte basiert.

P	 Die Fortsetzung des in Rabat beschrittenen Weges 
einer engen Partnerschaft zwischen Ursprungs-, 
Transit- und Zielländern im Umgang mit dem 
weltweiten Phänomen der Migration. Zugleich 
tritt die Diakonie für die Ausweitung der EU auf 
die östlichen und südöstlichen Nachbarstaaten 
ein.

Die Europäische Union hat sich trotz unterschied-
licher Formen der Zuwanderungsbegrenzung in 
den Mitgliedstaaten zu einer Einwanderungsgesell-
schaft entwickelt. Integration ist somit eine europä-
ische gesellschaftspolitische Aufgabe. Auch wenn 
die Zuständigkeit der Integrationspolitik allein bei 
den Mitgliedstaaten liegt, bedarf es der Kooperation 
und gemeinsamer Strategien in der EU. Ebenso not-
wendig sind Erfahrungsaustausch, Zusammenarbeit 
und Vernetzung der gesellschaftlichen Kräfte, der 
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Zivilgesellschaft und der Verantwortlichen in den 
Parlamenten und Regierungen.

Europäisches Jahr der 
Chancengleichheit für alle 2007

Die Benennung des Europäischen Jahres 2007 als 
Jahr der „Chancengleichheit für alle – Beitrag zu 
einer gerechten Gesellschaft“ unterstreicht die stets 
an Bedeutung zunehmende Wirkung europäischer 
Politik auf die jeweilige Sozialpolitik der dann 27 
Mitgliedstaaten. Die Ausrichtung politischer Maß-
nahmen an der Chancengleichheit für alle kann das 
Verständnis für ein zukünftiges Europäisches Sozi-
almodell konkretisieren. Es wird die Schwerpunkte 
der deutschen Ratspräsidentschaft beeinflussen. Das 
BMAS plant eine Konferenz zur Chancengleichheit 
auf dem Arbeitsmarkt. 

Die Diakonie wirbt dafür,

P	 das Themenjahr 2007 als Querschnittsauftrag für 
alle Politiken zu begreifen, in denen Initiativen 
ergriffen werden. Gerade Maßnahmen zur Voll-
endung des Binnenmarktes, zur Förderung der 
Grundfreiheiten sind an den Auswirkungen auf 
den Einzelnen, seine Möglichkeiten, am gesell-
schaftlichen Leben teilzuhaben, auszurichten und 
besonders unter Berücksichtigung der Chancen-
gleichheit für alle auszugestalten.

	 Wir werden die Gelegenheit nutzen, um auf der 
Konferenz zur Chancengleichheit auf dem Ar-

beitsmarkt Positionen zur öffentlich geförderten 
Beschäftigung und zur beruflichen Rehabilitation 
einzubringen.

Bürokratieabbau innerhalb 
der Gemeinschaft mit Bedacht 
voranbringen

Die Diakonie unterstützt grundsätzlich den Ansatz 
der „Besseren Rechtsetzung“ und die damit verbun-
dene Durchforstung des Regelungssystems inner-
halb der Europäischen Gemeinschaft. Im Vorder-
grund eines anwendungsfreundlicheren Umgangs 
mit Richtlinien, Verordnungen und auch Entschei-
dungen sollte jedoch eine konsequente Folgenab-
schätzung vor allem bei neuen Regelungsinitiativen 
sein. Eine Folgenabschätzung, die den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt, die nachhaltige, allgemein 
zugängliche und qualitativ hochwertige Versorgung 
mit Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen und 
auch das gute, solidarische Funktionieren der sozi-
alen Sicherungssysteme unterstützend im Auge hat, 
ist dringend geboten.

Die Diakonie tritt dafür ein, dass

P	 die seit geraumer Zeit von der Kommission be-
triebene Überprüfung von EU-Regelungen, mit 
größerer Transparenz und Beteiligung betroffener 
Akteure durchgeführt wird.

P	 dass eine verbindliche Folgenabschätzung euro-
päischer Rechtssetzung stattfindet.
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